
 

 
  

2021 

Entwurf 

Juli 2021 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
„Alfler Weg 28“ 

Ortsgemeinde Büchel 



Begründung           2 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Alfler Weg 28“ 
Ortsgemeinde Büchel 
 
 
 

WEST-STADTPLANER 

WALDSTR. 14  56766 ULMEN  TELEFON 02676 9519110 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 ANLASS UND ERFORDERNIS DER PLANUNG _____________________________ 3 

2 LAGE IM RAUM _______________________________________________________ 3 

3 VORGABEN ÜBERGEORDNETER PLANUNGSEBENEN ______________________ 5 

4 STÄDTEBAULICHE RAHMENBEDINGUNGEN ______________________________ 5 

5 STÄDTEBAULICHE PLANUNGS(LEIT)ZIELE _______________________________ 6 

6 GRUNDZÜGE DER PLANUNG ___________________________________________ 7 

7 BEGRÜNDUNG DER PLANUNGS- UND BAUORDNUNGSRECHTLICHEN 
FESTSETZUNGEN _____________________________________________________ 7 

8 AUSFÜHRUNGEN ZUR TECHNISCHEN INFRASTRUKTUR ____________________ 8 

9 BODENORDNUNG _____________________________________________________ 9 

10 FACHBEHÖRDLICHE HINWEISE _________________________________________ 9 

11 UMWELTBERICHT ____________________________________________________ 10 

1 EINLEITUNG _________________________________________________________ 10 

1.1 KURZDARSTELLUNG DER ZIELE UND INHALTE DES 
VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANS ________________________ 10 

1.2 VORBEMERKUNGEN UND PLANUNGSVORGABEN ____________________ 10 

1.3 UMWELTSCHUTZZIELE AUS ÜBERGEORDNETEN FACHGESETZEN UND 
FACHPLANUNGEN UND IHRE BERÜCKSICHTIGUNG ___________________ 10 

2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN ________ 11 

2.1 BESTANDSAUFNAHME UND BEWERTUNG DES UMWELTZUSTANDES UND 
DER UMWELTMERKMALE _________________________________________ 11 

2.1.1 SCHUTZGUT MENSCH __________________________________________ 11 
2.1.2 SCHUTZGUT TIERE UND PFLANZEN _____________________________ 11 
2.1.3 SCHUTZGUT BODEN ___________________________________________ 12 
2.1.4 SCHUTZGUT WASSER __________________________________________ 12 
2.1.5 SCHUTZGUT LUFT UND KLIMA __________________________________ 13 
2.1.6 SCHUTZGUT LANDSCHAFT _____________________________________ 13 
2.1.7 SCHUTZGUT KULTUR- UND SONSTIGE SACHGÜTER _____________ 14 
2.1.8 WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN DEN BELANGEN DES 

UMWELTSCHUTZES ____________________________________________ 14 
2.1.9 ZUSAMMENGEFASSTE UMWELTAUSWIRKUNGEN ________________ 15 

2.2 ENTWICKLUNGSPROGNOSEN DES UMWELTZUSTANDES ______________ 16 
2.2.1 ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI DURCHFÜHRUNG 

DER PLANUNG _________________________________________________ 16 
2.2.2 PROGNOSE BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG _________ 17 

2.3 GEPLANTE MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG UND ZUM 
AUSGLEICH ERHEBLICH NACHTEILIGER UMWELTAUSWIRKUNGEN _____ 17 

2.3.1 ALLGEMEINE UMWELTBEZOGENE ZIELVORSTELLUNGEN ________ 17 
2.3.2 SCHUTZGUT BODEN ___________________________________________ 18 



Begründung           3 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Alfler Weg 28“ 
Ortsgemeinde Büchel 
 
 
 

WEST-STADTPLANER 

WALDSTR. 14  56766 ULMEN  TELEFON 02676 9519110 

 

2.3.3 SCHUTZGUT LANDSCHAFT _____________________________________ 18 
2.3.4 SCHUTZGUT WASSER __________________________________________ 18 

2.4 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN ________________________ 19 

3 ZUSÄTZLICHE ANGABEN _____________________________________________ 19 

3.1 TECHNISCHE VERFAHREN BEI DER UMWELTPRÜFUNG ________________ 19 

3.2 MONITORING – HINWEISE ZUR DURCHFÜHRUNG DER 
UMWELTÜBERWACHUNG _________________________________________ 19 

3.3 ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG __________________ 19 

TEXTFESTSETZUNGEN ___________________________________________________ 21 

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN ______________________________ 21 

2. GRÜNORDNERISCHE UND LANDESPFLEGERISCHE FESTSETZUNGEN ______ 22 

3. PFLANZENLISTEN ___________________________________________________ 24 

4. HINWEISE AUF SONSTIGE GELTENDE VORSCHRIFTEN ____________________ 24 
 

1 ANLASS UND ERFORDERNIS DER PLANUNG 

In Büchel plant ein Bauherr eine kleine Lagerhalle im rückwärtigen Bereich seines Grundstü-
ckes, um hier Geräte und Maschinen unterstellen zu können. 
 
Hierzu soll unmittelbar nördlich des Wohngebäudes ein Teil des Grundstückes Nr. 79 der Flur 
21 überplant werden.  
 
Insgesamt hat das Plangebiet eine Fläche von etwa 1.366 m², die über das eigene Grundstück 
erschlossen werden soll. 
 
Hintergrund der gemeindlichen Überlegungen ist es ein konkretes Bauvorhaben zeitnah reali-
sieren zu können. 
 

2 LAGE IM RAUM 

Das Plangebiet liegt im Norden von Büchel und überplant private Grünflächen in unmittelbarer 
Ortsrandlage. 
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Abbildung 1: Übersicht, Quelle Top 50 Vermessungsamt 

 
Abbildung 2: Übersicht Plangebiet, Quelle Manuel Feist 
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Im Nordwesten wird der Planbereich durch den Wirtschaftsweg 105 und im Nordosten durch 
die Parzelle 80 begrenzt. Nördlich grenzen private Grünflächen des Bauherrn an. Südlich be-
findet sich das Wohnhaus mit privaten Grünflächen, die durch eine Hecke von der Plange-
bietsfläche getrennt sind. 
 
Die genaue Abgrenzung des Plangebiets ist der Planzeichnung im Maßstab 1:500 zu entneh-
men. 
 
3 VORGABEN ÜBERGEORDNETER PLANUNGSEBENEN 

1.1 Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan stellt für den Geltungsbereich landwirtschaftliche und forstwirt-
schaftliche Flächen dar. Der Flächennutzungsplan wird im Rahmen der laufenden Fortschrei-
bung die Planungen des Baugebietes berücksichtigen. 
 

 
Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan  

4 STÄDTEBAULICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

1.2 Nutzung 
Der zu beplanende Bereich wird derzeit als private Grünfläche genutzt. (siehe Luftbild). 
 
Der Bauherr plant eine Lager- und Maschinenhalle. 
 
Der Erweiterungsbereich sieht ein großzügiges Baufenster vor.  
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Abbildung 4: Luftbild, Quelle GEOPORTAL, RLP 

 

5 STÄDTEBAULICHE PLANUNGS(LEIT)ZIELE 

Für das Plangebiet wurden von der Ortsgemeinde folgende Leitziele formuliert: 
 
 Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild, insbesondere Berücksichtigung der Orts-

randlage, 
 Nutzung der vorhandenen Erschließungsstraße mit Anbindung an die Parzelle, 
 Gestaltung eines attraktiven Ortsrandes und Ausbildung einer ansprechenden Grüncha-

rakteristik. 
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6 GRUNDZÜGE DER PLANUNG 

1.3 Städtebauliches Konzept 
Die Bebauung sieht eine Lager-, Maschinenhalle vor in einer Größe von ca. 10 x 20 m. Die 
Halle solle ca. 5,80 m hoch und mit einem Satteldach ausgebildet werden.  
 
1.4 Verkehr 
Das Plangebiet ist über die den ‚Alfler Weg‘ an das örtliche Straßennetz angebunden. Eine 
zusätzliche verkehrliche Erschließung ist nicht geplant. 
 
1.5 Grünordnung 
Zielvorstellungen im Baugebiet 
Die Festsetzung einer randlichen Eingrünung trägt dazu bei, dass die Erweiterungsfläche in 
das Orts- und Landschaftsbild eingebunden werden kann. 
Folgende grundsätzlichen landespflegerischen Zielvorstellungen lassen sich in der Bauleitpla-
nung umsetzen: 
 

 Erhalt / Neuanlage von Dauerstrukturen, v.a. entlang der Außengrenzen des Gebietes, 
 Aufwertung des Orts- und Landschaftsbildes durch Pflanzung von Gehölzen, 
 Steigerung des Evaporations- und Wasserspeichervermögens durch gleichmäßige Ver-

teilung von Vegetationsflächen im Plangebiet;  
 Funktion der Gehölze als Schadstofffilter, 
 Lockerung des Bodens durch Wurzelwachstum der Gehölze, 
 Funktion der Vegetationsflächen als Brut- und Nahrungshabitate für Klein- und Kleinst-

lebewesen. 
 

7 BEGRÜNDUNG DER PLANUNGS- UND BAUORDNUNGSRECHTLICHEN 
FESTSETZUNGEN 

1.6 Art der baulichen Nutzung 
Im vorhabenbezogen Bebauungsplan ist eine Lager-, Maschinenhalle mit einer Grundfläche 
von ca. 200 m² zulässig. 
 
1.7 Maß der baulichen Nutzung 
Die Festsetzung der Grundfläche (GR) ermöglicht im vorhabenbezogener Bebauungsplan ei-
nen Beitrag zur Begrenzung der Bodenversiegelung zu leisten.  
Die Grundfläche wird entsprechend der Planung auf maximal 400 m² festgesetzt. 
 
Der gewählte Orientierungswert räumt den künftigen Bauherrn einen gewissen Spielraum bei 
der Gestaltung des Baukörpers ein und ist auch aus städtebaulicher Sicht vertretbar, weil ein 
Beitrag zur Minimierung des Versiegelungsgrades geleistet wird. 
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Zur Unterstützung der Steuerung der Höhenentwicklung im Plangebiet ist als Bestimmungs-
faktor eine maximale Gebäudehöhe festgelegt. Diese liegt bei GH 7,0 m im Plangebiet. 
 
Auf die Festsetzung weiterer (Höhen-)Bestimmungsfaktoren wurde verzichtet, um so den künf-
tigen Bauherren einen größeren Spielraum bei der Umsetzung und Ausgestaltung der Höhen-
regelungen in die Bauplanung zu ermöglichen. 
 
1.8 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft 
Im vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden folgende Festsetzungen zur 
Grünflächengestaltung gemäß (§ 9 (1) Nr. 25 A und 25 B BauGB sowie § 88 (6) LBauO) zur 
Minimierung des Eingriffs getroffen: 
 
5.2  Kompensationsmaßnahmen (KM) 
Zum Ausgleich der Beeinträchtigungen wird folgende Maßnahme (KM) durchgeführt: 
 
Maßnahme 1 (KM 1): Entwicklung/Erhaltung von dichten Strauchkomplexen zur randlichen 
Eingrünung 
 
Maßnahme 2 (KM 2): Auf dem Grundstück 79 sind fünf Bäume II. Größenordnung gemäß 
Pflanzliste zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 
 
Maßnahme 3 (KM3): Wasserdurchlässige Befestigung von privaten Zufahrten, Verkehrs- und 
Lagerflächen  
 
Die Maßnahmen sind innerhalb eines Jahres nach Nutzungsfähigkeit des Hauptgebäudes 
durchzuführen.  
 

8 AUSFÜHRUNGEN ZUR TECHNISCHEN INFRASTRUKTUR 

1.9 Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung des Baugrundstückes ist sichergestellt. Der Anschluss  soll über den 
Hausanschluss des Wohnhauses erfolgen. 
 
1.10 Schmutzwasserbeseitigung 
Das anfallende häusliche Schmutzwasser des Vorhabens ist an den Ka-nalhausanschluss des 
auf dem Grundstück 79 bereits bestehenden Wohn-hauses (Alfler Weg 28) durch private Ab-
wasserleitungen anzuschließen. Im Anschlussbereich ist ein separater Abwasserkontroll-
schacht für das Vorha-ben herzustellen. 
 
1.11 Niederschlagswasser 
Das anfallende Niederschlagswasser des Vorhabens ist vollständig, ohne Beeinträchtigung 
Dritter, auf dem Grundstück Nr. 79 (insgesamt 4.060 m2) zu bewirtschaften und darf weder 
direkt noch indirekt dem öffentlichen Abwasserkanal zugeleitet werden. 
Zur dauerhaften Umsetzung der Niederschlagswasserbewirtschaftung im Plangebiet ist im 
Rahmen der Bauantragstellung ein konkretes Konzept unter Berücksichtigung des Arbeitsblat-
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tes DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlags-
wasser) vorzulegen. Hierdurch soll auch vermieden werden, dass Nachbargrundstücke beein-
trächtigt werden . 
 
1.12 Stromversorgung 
Die Versorgung des Plangebiets mit Strom ist durch den vorhandenen Hausanschluss sicher-
gestellt.  
 

9 BODENORDNUNG 

Eine Bodenordnung ist nicht erforderlich, da der Bauherr im Besitz des Grundstückes ist 
 

10 FACHBEHÖRDLICHE HINWEISE  

1.13 Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Archäologische Denkmalpflege, Koblenz 
 
Im Rahmen der Durchführung von Baumaßnahmen können archäologische Funde zu Tage 
treten. Diese unterliegen der Meldepflicht der §§ 16 bis 21 Denkmalschutz- und -pflegegesetz 
und sind beim Landesamt für Denkmalpflege zu melden. 
Es wird auf die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht hingewiesen (§16-20 DSchG 
RLP) und darum gebeten, den Beginn von Erdarbeiten rechtzeitig (2 Wochen vorher) mit der 
Generaldirektion Kulturelles Erbe abzustimmen. 
Der Hinweis zum geplanten Termin von Erdarbeiten unter Angabe von oben genanntem Ak-
tenzeichen, der Gemarkung sowie Flur- und Parzellennummer ist zu richten an 0261-
66753000 oder landesarchaeologie-koblenz@gdke.rlp.de. 
 
 
 
Büchel, den  
 
gez. Pfitzner       DS 
(Tino Pfitzner, Ortsbürgermeister) 
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11 UMWELTBERICHT 

 

1 EINLEITUNG 

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans 

Es wird auf die Ausführungen in Kapitel 1 ‚Erfordernis der Planung’ im städtebaulichen Teil der 
Begründung verwiesen. 
 
1.2 VORBEMERKUNGEN UND PLANUNGSVORGABEN  

Bei der Änderung, Erweiterung oder Neuaufstellung von Bebauungsplänen sind gemäß §§ 1a, 
2 (4) und 2a BauGB die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, insbesondere des Naturhaushaltes, des Wassers, der Luft, des Bodens und des 
Klimas zu berücksichtigen.  
 
1.3 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachpla-

nungen und ihre Berücksichtigung 

Fachgesetze 

Folgende umweltrelevanten Fachgesetzte sind in der vorliegenden Planung zu berücksichti-
gen: 

 Trennungsgebot des § 50 BImSchG, wonach die für eine bestimmte Nutzung vorgese-
henen Flächen einander so zuzuordnen sind, dass schädliche Umwelteinwirkungen für 
Wohngebiete oder sonstige schutzbedürftige Gebiete ausgeschlossen werden, 

 Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes bzw. des Landespflegegesetzes; im 
Rahmen der Bebauungsplanaufstellung wurde ein Fachbeitrag Naturschutz gemäß 
den Anforderungen des § 9 Landespflegegesetz erstellt, 

 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden, 

 Ordnungsgemäße Abfallentsorgung, 

 Umsetzung alternativer Methoden zur Beseitigung des anfallenden Niederschlagswas-
sers entsprechend den Vorgaben des Landeswassergesetztes. 
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2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der 
Umweltmerkmale 

Im Vorfeld der Einleitung des Bauleitplanverfahrens wurde eine Bestandsaufnahme und –ana-
lyse durchgeführt. Ein Bestandteil dieses Planungsschrittes war die Darstellung der umweltre-
levanten Belange und deren Betroffenheit. Es galt, die Empfindlichkeit von Umweltmerkmalen 
gegenüber der Planung herauszustellen und Hinweise auf ihre Berücksichtigung im Zuge der 
planerischen Überlegungen zu geben. Dabei wurden die Ergebnisse und Erkenntnisse aus 
den umweltrelevanten Fachgutachten wie etwa des Fachbeitrages Naturschutz berücksichtigt.  
Ziel dieses Planungsschrittes ist es, die Umweltbelange herauszuarbeiten, für die eine we-
sentliche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Gleichzeitig sollen Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich erheblich negativ beeinflusster Umwelteinwirkungen abge-
leitet werden. 

 

2.1.1  SCHUTZGUT MENSCH 

Für das Schutzgut Mensch sind im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung Auswirkun-
gen auf die Erholungsfunktion (Landschaftsbild und Barrierewirkung) von Bedeutung. 

Nach derzeitigem Planungsstand sind keine wesentlichen Auswirkungen für die angrenzenden 
Nachbarnutzungen zu erwarten, da das geplante Bauvorhaben sich in das Umfeld einfügt. 

Bewertung: gering 

 

2.1.2 SCHUTZGUT TIERE UND PFLANZEN 

Für die Bestandserfassung der im Plangebiet und der näheren Umgebung vorkommenden 
Biotoptypen, wurde am 05.05.2021 eine Biotoptypenkartierung nach der „Biotopkartieranlei-
tung für Rheinland-Pfalz“ durchgeführt. Die Biotoptypen sind in der Abbildung 10 dargestellt. 
Die Planfläche stellt sich als §15 und 6510 geschützte Fettwiese (EA1) (Glatthaferwiese in 
feuchter Ausprägung) dar.  Diese geht nördlich und östlich weiter. Im  nördlichen Teil dieser 
anschließenden Fläche ist ein kleiner Tümpel  (FD1) zu finden. Westlich schließt eine Fläche 
an die ebenfalls als Fettwiese einzustufen ist. Auf dieser sind jedoch die 6510 und §15 Kenn-
arten nur noch rudimentär zu finden. Südlich wird das Plangebiet durch zum Teil abgängige 
Fichten begrenzt. Im Bereich dieser ist die Fettwiese auch schlechter ausgeprägt und die 
Kennarten fehlen. Der nordwestliche Planbereich ist als geschützte Glatthaferwiese einzuord-
nen. 
Abschließend lässt sich für die im Planungsgebiet für alle potenziell vorkommenden besonders 
und/oder streng geschützten Arten unter Berücksichtigung einzelner vorsorglicher Vermei-
dungsmaßnahmen keine oder keine erhebliche und somit verbotstatbeständliche Beeinträch-
tigung prognostizieren. Insgesamt liegt aufgrund der anthropogenen Nutzung und der Lage am 
Siedlungsrand  für die meisten Arten keine Habitateignung vor. Von einigen Arten kann das 
Gebiet zwar zur Nahrungssuche aufgesucht werden, von einem essenziellen Nahrungshabitat 
ist hier jedoch nicht auszugehen, da die geplante Bebauung sehr klein ist und im Anschluss 
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vergleichbare Habitate vorliegen. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-
4 BNatSchG kann für diese Arten ohne weitere Prüfung ausgeschlossen werden.  
 
Vorsorglich wird im Hinblick auf mögliche Brutvorkommen von Vögeln und Wochenstubenvor-
kommen von Fledermäusen im Umfeld der Planung zur Vermeidung von Störungen während 
der Jungenaufzucht ein Baubeginn im Herbst (Oktober), sowie eine Durchführung der Baumaß-
nahmen ohne längere Unterbrechungen empfohlen. Zur Vermeidung von Störungen an Ruhe-
stätten/Schlafplätzen von Vögeln und der Störung jagender Fledermäuse wird zudem ein nächt-
licher Baustopp und eine nächtliche Betriebsruhe empfohlen. Um Störungen von nachtaktiven 
Tieren zu vermeiden, sollte die Baustelle nachts nicht beleuchtet werden.  

Bewertung: mittel - hoch 

 

2.1.3 SCHUTZGUT BODEN 

Gemäß dem Optimierungsgebot des § 1a BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umge-
gangen werden. 

Die Böden im Plangebiet bestehen lt. Geologische Übersichtskarte (BFD5L und BFD200) von 
Rheinland-Pfalz11 aus Lehm bis stark sandigem Lehm. Diese Böden sind periglaziäre Lagen 
über Festgestein. Die Böden gehören zur Bodengroßlandschaft der Ton- und Schluffschiefer 
mit wechselnden Anteilen an Grauwacke, Kalkstein, Sandstein und Quarzit, z.T. wechselnd 
mit Lösslehm. Als Bodentypen sind Braunerden sowie Regosole aus Tonschiefer (Devon) auf-
gelistet. 

Das Ertragspotential ist mittel bis hoch mit geringer bis mittlerer nutzbarer Feldkapazität, der 
Bodenraum ist zwischen 30-100 cm durchwurzelbar und die Bodenerosionsgefährdung ist 
nicht gegeben bis sehr gering. 

Das Plangebiet liegt auf einem Standort mit ausgeglichenem Wasserhaushalt und mittlerem 
bis hohem Wasserspeicherungsvermögen, mit schlechtem bis mittlerem natürlichen Basen-
haushalt. Das Nitratrückhaltevermögen wird mit mittel bis hoch angegeben.  

Zur Bodenfunktionsbewertung gibt geringe bis mittlere Werte an.Durch die geplante Bebauung 
werden ca. 1.366 m² Erweiterungsflächen in einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf-
genommen. Dies bedeutet bei einer festgesetzten Grundfläche eine mögliche Versiegelung 
von ca. 350 m². 

Es wird ein Eingriff in den Bodenhaushalt vorbereitet. 

Beurteilung: mittel 

 

2.1.4 SCHUTZGUT WASSER 

Im Hinblick auf die Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser ist zwischen den Bereichen 
Grundwasser und Oberflächenwasser zu differenzieren. 
Oberflächengewässer sind von der Planung nicht betroffen. 
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Das Plangebiet befindet sich in der Grundwasserlandschaft des Devonischen Schiefers und 
der Grauwacken und somit im Gebiet der silikatischen Kruftgrundwasserleiter. Der Geoexplo-
rer  gibt eine Grundwasserneubildungsrate von ca. 68 mm, eine mittlere Grundwasserüberde-
ckung und eine hohen Durchlässigkeitsklasse für das Plangebiet an.  
Das Plangebiet befinden sich in keinem Trinkwasserschutzgebiet, Mineralwassereinzugsge-
biet oder in einem Gebiet mit Heilquellen und auch im näheren Umfeld finden sich keine. 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Gewässer. Unmittelbar westlich des Plange-
bietes beginnt jedoch der Brühlbach und nördlich befindet sich ein kleiner Tümpel. Der  ist in 
Bezug auf die Gewässerstrukturgüte im Oberlauf nicht eingestuft (s. Abb. 9). Im Gewässerzu-
standsbericht des Landes Rheinland-Pfalz (2010) wird der Brühlbach nicht erwähnt. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Plangebiet auf Grund seiner geringen 
Größe und aber als Einzugsgebiet des Brühlbaches einen mittleren Wert für den Wasserhaus-
halt hat.   
 
Der Eingriff in die Grundwassersituation ist durch die geplante Nutzung als gering einzustufen, 
da das Wasser, bis auf die Fundamente weiterhin auf den Flächen versickern kann. Die hin-
zukommende Flächenversiegelung wird aber zu einer Verschärfung bzw. weiteren Reduzie-
rung der Oberflächenwasserversickerung führen.  

Bewertung: mittel 

 

2.1.5 SCHUTZGUT LUFT UND KLIMA 

Im Plangebiet sind keine erheblichen Vorbelastungen und Empfindlichkeiten gegenüber der 
Luft- und Klimasituation zu erkennen. 

Das Klima in Büchel ist warm und gemäßigt, die jährliche Niederschlagsmenge ist mit ca. 788 
mm vergleichsweise hoch und variiert zwischen 54 mm (Februar) und 76 mm (Juli). Die Jah-
resdurchschnittstemperatur in Büchel liegt bei 9,14 °C, der im Jahresverlauf wärmste Monat 
ist mit einem Durchschnittswert von 17,7 °C der Juli, im Januar wird mit 1,0 °C die niedrigste 
durchschnittliche Temperatur des Jahres gemessen. Nach Köppen und Geiger wird das Klima 
mit “Cfb” klassifiziert, es handelt sich somit um ein Ozeanklima mit Monatsdurchschnitten <22 
°C aber mit mindestens vier Monaten >10 °C. Das Klima ist besonders durch Westwinde ge-
prägt. 

Geländeklimatisch stellt sich das Plangebiet als Teil einer relativ großen Fläche der Kaltluft-
produktion dar. Es sind jedoch keine in Lanis dargestellten Luftaustauschbahnen oder klima-
tische Wirkräume betroffen. Das Plangebiet hat auch auf Grund seiner geringen Größe eher 
keinen Einfluss auf klimatische Prozesse. 

Die geringe Größe des Plangebietes und der daher zu erwartende Grad der Versiegelung, 
Überbauung und Verkehr lassen keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Luft 
und Klima erwarten. 

Bewertung: gering 

 

2.1.6 SCHUTZGUT LANDSCHAFT 

Durch die Lage ist eine Fernwirkung der baulichen Anlagen gegeben. 
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Die Lage am Rande des Baugebiets stellt erhöhte Anforderungen an eine Gliederung und 
Durchgrünung des Plangebietes. Hierzu sind grünordnerische Maßnahmen (schwerpunktmä-
ßig an den seitlichen Grundstücksgrenzen) und gestalterische Maßnahmen notwendig. 
In Bezug auf die Erholung und touristische Nutzung sind wegen der geringen Größe der Pla-
nung sowie der Lage in unmittelbarer Ortsrandlage für das Schutzgut Mensch/Erholung we-
nige Beeinträchtigungen zu erwarten. Die angrenzenden ortsnahen Wege werden zwar zur 
Nah- und Feierabenderholung sicherlich genutzt, jedoch fügt sich das Planvorhaben in das 
bestehende Bild ein und wird von durch die geplante Anpflanzung von Wildobstbäumen im 
Plangebiet abgeschirmt. Im Plangebiet selbst sowie im Umfeld des Plangebietes befinden sich 
keine besonderen wertgebenden touristischen Einrichtungen oder Landschaftselemente und 
es befindet sich bereits in Privateigentum steht der Allgemeinheit also nicht zur Verfügung. 

Im näheren Umfeld ist das Plangebiet fast komplett durch Bäumen und Hecken abgeschirmt. 
Lediglich von einigen Grünflächen im direkten Umfeld ist das Plangebiet einsehbar (s. Abb. 
14). 

Bewertung: mittel 

 

2.1.7 SCHUTZGUT KULTUR- UND SONSTIGE SACHGÜTER 

Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Schutzgüter sind durch die Lage des Plangebietes 
nicht zu erwarten. 

Bewertung: gering 

 

2.1.8 WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN DEN BELANGEN DES UMWELTSCHUTZES 

Die gemäß den Vorgaben des Baugesetzbuches zu berücksichtigenden Schutzgüter beein-
flussen sich gegenseitig unterschiedlich.  
Im Plangebiet und seiner näheren Umgebung sind folgende Vorbelastungen vorhanden: 

Landschaftsbild /Erholungseignung 
 Wohngebiet „Windmühlenstraße“ 

 Ziergärten 

 Wirtschaftswege 

 intensiv genutzte Landwirtschaft 

Arten- und Biotoppotential 
 Anthropogene Beeinträchtigungen durch Landwirtschaft (Befahren, Düngung) im Um-

feld 

 Versieglung bzw. Verdichtung von Wegen im Erschließungsbereich 

 Gebäude und Nebenanlagen 

Boden 
 Verdichtung / Versieglung (Gebäude, Wirtschaftswege, Zierrasen) 
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 Beeinträchtigungen der Böden des Plangebietes durch Düngemitteleintrag auf den hö-
hergelegenen, bewirtschafteten Ackerflächen (West-Ost-Gefälle) 

Wasserhaushalt 
 Verzögerung der Versickerungskapazität für das Oberflächenwasser Verdichtungen im 

und Versiegelungen und Verdichtungen angrenzend an das Plangebiet 

Lokalklima 
 - 

Grundsätzlich stellt die Bebauung in nicht verdichtete und verdichtete Flächen einen Eingriff 
in die Schutzgüter dar. Höherwertige Strukturen werden nicht beeinträchtigt.  

Der VEP setzt eine mögliche Gesamtversiegelung von ca. 400 m² fest.  

Mit Bezug auf das Schutzgut Arten und Biotope findet sich im Planungsraum eine Wiese. Die 
Biotopqualität ist trotz der unmittelbar angrenzenden bestehenden Vorbelastungen, als mittel-
wertig einzustufen. 

Das Schutzgut Boden ist überwiegend durch die Wiese sowie durch eine regelmäßige Mahd 
gekennzeichnet. Somit ist davon auszugehen, dass zwar Beeinträchtigungen der Bodenfunk-
tionen (Verengung der Kapillarsystems) vorliegen, die jedoch als nicht erheblich einzustufen 
sind. Eingriffe im nordöstlichen Bereich des Flurstücks unterbleiben, so dass diese zukünftig 
als private Grünflächen genutzt werden können. 

Das Schutzgut Wasser weist in Folge der geringen Bodenbeeinträchtigungen einen ebenso 
nicht nennenswerten verzögerten Abfluss des unbelasteten Niederschlagswassers auf, da das 
Bodenporenpotenzial durch das Befahren eigeschränkt aber nicht erhebliche und nachhaltige 
beeinträchtigt ist. Zudem trägt das Wurzelwachstum der vorhandenen Gehölze zu einer inten-
siven Lockerung des Bodens bei. Eine Kompensation des Eingriffs kann durch die Anlage von 
begrünten Regenwasserversickerungsmulden erfolgen. 

Das Schutzgut Klima/Luft wird durch die geplante Bebauung nicht belastet. Die bereits beste-
henden Beeinträchtigungen (Gebäude, Nebenanlagen), stellen für sich genommen, gleichar-
tige Emissionsquellen dar, als die geplante Bebauung. Ein Eingriff ist nicht abzuleiten. 

Das Landschaftsbild/die Erholungseignung wird durch die beabsichtigte Planung nicht erheb-
lich beeinträchtigt, da sich die bauliche Entwicklung an den bereits vorhandenen Gebäuden 
orientiert und aufgrund der vorhandenen Hecke, der Topographie und der vorgesehenen Er-
gänzung der randlichen Eingrünung die Einsehbarkeit des Plangebietes beschränkt ist. 

Erhebliche Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen sind 
nicht zu erwarten. 

 

2.1.9 ZUSAMMENGEFASSTE UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Die Bewertung der Schutzgüter hat gezeigt, dass die Umweltauswirkungen vor allem in dem 
Verlust von Boden und Bodenfunktionen und einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
liegen. 
Im Folgenden sind die zu erwartenden Umweltauswirkungen bei Realisierung des Vorhabens 
in zusammengefasster Form beurteilt: 
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SCHUTZGUT BEURTEILUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN ERHEBLICHKEIT

MENSCH Eingriff in das Landschaftsbild  

0 

PFLANZEN 
UND TIERE 

Verlust von Teillebensräumen auf bisher unbebauten Flä-
chen 

 

2 - 3 

BODEN Fortschreitende Beeinträchtigung der Bodenfunktion 
(Grundwasser, Oberflächenwasserretention) 

Verlust von Bodenfunktionen durch Versiegelung, Boden-
bewegung und Verdichtung

 

2 

WASSER Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate 

Beschleunigung des Wasserabflusses 

Verlust von Oberflächenwasserretention

 

1 

LUFT UND 
KLIMA 

Veränderung des Kleinklimas durch zusätzliche Überbau-
ung und Bodenversiegelung 

 

0 

LANDSCHAFT Einsehbarkeit und Fernwirkung 

Verbesserungspotential durch steuernde Maßnahmen auf 
der Ebene des vorhabenbezogenen Bebauungsplans

 

1 - 2 

KULTUR UND 
SACHGÜTER 

Keine Beeinträchtigung von Kultur- und Sachgütern  

0 

WECHSELWIR-
KUNGEN 

Es sind keine erheblichen Wechselwirkungen zu erwarten  

0 

 

0 = nicht erheblich   1 = weniger erheblich   2 = erheblich   3 = sehr erheblich 

Die Gesamtbewertung zeigt, dass insgesamt eine umweltverträgliche Planung möglich ist. 

 
2.2 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes  

2.2.1 ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI DURCHFÜHRUNG DER PLA-
NUNG 

Die Umsetzung der Planung wird die im vorherigen Kapitel ermittelten Umweltauswirkungen 
bewirken. 

Jedoch bietet die Umsetzung der Planung auch die Möglichkeit nach Verbesserung der um-
weltrelevanten Belange. Künftig wird durch die Verortung und Festsetzung klar definierter und 
gegliederter Nutzungsbereiche im Plangebiet eine geordnete städtebauliche Entwicklung 
möglich sein. Insbesondere die Versiegelungsflächen werden durch die Festsetzung überbau-
barer Grundstücksflächen eindeutig vorgegeben. Mit der Festsetzung von Pflanzmaßnahmen 
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auf der Grundlage des § 9 (1) Nr. 25 BauGB entlang der seitlichen Grundstücksgrenzen wird 
die Einbindung in das Landschaftsbild erzielt. Diesem Ziel dienen auch die Festsetzungen zur 
inneren Durchgrünung des Plangebietes.  

2.2.2 PROGNOSE BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

Ohne die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans würde das Plangebiet weiter-
hin einer intensiven Wiesennutzung dienen.  

 
2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-

gleich erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Die Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes in der Bauleitplanung ergibt sich u.a. 
aus den Vorgaben des § 1 (6) Nr. 7 BauGB sowie dem Abwägungsgebot des § 1 (7) BauGB.  

Insbesondere sind nach § 1a (3) BauGB auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung die Auswirkungen einer möglichen Siedlungsentwicklung auf die Belange von 
Natur und Landschaft zu beurteilen. 

Es sind Aussagen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich zu entwickeln. Für un-
vermeidbare Beeinträchtigungen sind geeignete Kompensationsmaßnahmen abzuleiten, die 
entweder auf Teilflächen innerhalb des Plangebiets selbst oder aber an externer Stelle nach-
zuweisen sind. 

Um die Eingriffe in Natur und Landschaft zu ermitteln, wird im Verlauf des Bebauungsplanauf-
stellungsverfahren eine landespflegerische Eingriffsbilanzierung erstellt. Wie die durchge-
führte Bewertung der umweltrelevanten Schutzgüter gezeigt hat, sind ‚nur’ solche Belange 
(Boden, Landschaftsbild) betroffen, die auch Bestandteil der Bestandserfassung und –bewer-
tung des Fachbeitrages Naturschutz sind.  

Bestandteil ist eine Eingriffsbilanzierung, aus der Umfang und Art der Maßnahmen abgeleitet 
werden können. Aus diesem Gutachten geht hervor, dass der zu erwartende Eingriff in Natur 
und Landschaft durch die Umsetzung verschiedener Maßnahmen vollständig ausgeglichen 
werden kann.  

Weitere umweltrelevante Gutachten wie beispielsweise Immissionsschutzgutachten wurden 
nicht ausgearbeitet, da hierzu derzeit keine Notwendigkeit gesehen wird.  

 

2.3.1 ALLGEMEINE UMWELTBEZOGENE ZIELVORSTELLUNGEN 

Zunächst werden allgemeine umweltbezogene Zielvorstellungen definiert, die als Planungs-
leitziele Eingang in die Planung finden sollen. 

Diese lauten wie folgt: 

 Entwicklung von Maßnahmen zwecks Einbindung der geplanten Bebauung in das 
Landschaftsbild, 

 Einschränkung und Verortung der Versiegelung mit dem Ziel nach Erhalt der Boden-
funktion (Versickerungsfähigkeit des Bodens), 
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 Herausbildung klar definierter Nutzungsbereiche im Plangebiet durch innere Durchgrü-
nungsmaßnahmen als gliedernde Elemente. 

 

2.3.2 SCHUTZGUT BODEN 

Um für das Schutzgut Boden eine entsprechende Kompensation erzielen zu können, sollen 
folgende Maßnahmen umgesetzt werden: 

 Festsetzung, dass eine wasserdurchlässige Oberflächengestaltung von Wegen, Zu-
fahrten sowie Stellplatz- und Lagerflächen zu erfolgen hat, 

 Max. zu versiegelnde Grundfläche, Grundflächenzahl. 

 

Unvermeidbare Belastungen 

Trotz der vorgenannten Maßnahmen wird eine weitere Versiegelung im Plangebiet möglich 
sein. Eine Beeinträchtigung des Bodens bzw. der Funktionsfähigkeit ist somit unvermeidbar. 

 

2.3.3 SCHUTZGUT LANDSCHAFT 

Das Orts- und Landschaftsbild soll grundsätzlich wie folgt gesichert werden: 

 Beschränkung der Höhenentwicklung zulässiger Gebäude, 

 Lockere, gut gegliederte Abpflanzungen und Durchgrünungsmaßnahmen im Plange-
biet (insbesondere entlang der Außengrenzen), 

 Vorgabe sinnvoller Gestaltungsvorgaben, 

 Ausrichtung von Kompensationsmaßnahmen auf die Schutzbedürftigkeit des Land-
schaftsbildes (Vermeidung weiterer Belastung). 

 

2.3.4 SCHUTZGUT WASSER 

Auf die Umweltauswirkungen für das Schutzgut ‚Wasser’ kann der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan durch Festsetzzungen zur Reduzierung der Oberflächenversiegelung sowie mög-
lichst flächensparender Bebauung reagieren. 

Durch geeignete Maßnahmen ist eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser auszuschlie-
ßen.  

Unvermeidbare Beeinträchtigungen 

Ein Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist Realisierung einer Lager-, Maschinen-
halle.  

Eine weitere Reduzierung des Versiegelungsgrades kann lediglich durch die wasserdurchläs-
sige Oberflächengestaltung von Zufahrten, Stellplätzen u.ä. sowie die Festlegung von über-
baubaren und nicht überbaubaren Flächen erzielt werden. 
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2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Standort 

Die Prüfung von Standortalternativen zeigt, dass in der Siedlung selbst vergleichbare Qualitä-
ten zu erwarten sind. Die Konzentration und die örtlichen Rahmenbedingungen wie etwa An-
bindung an die Wohnbebauung des Bauherrn, räumliche Entfernung zu schutzbedürftigen Be-
reichen stellen insgesamt eine günstige Alternative dar. 

 

3 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

3.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Für die Beurteilung der Planung aus Sicht von Natur und Landschaft wurde ein Fachbeitrag 
Naturschutz entsprechend den Anforderungen des § 9 Landespflegegesetz ausgearbeitet. 
Dieser greift auf die Vorgaben der Landschaftsplanung, der Biotopkartierung und auf eine Ein-
griffsbilanzierung zurück. 

Das Fachgutachten wird in der Umweltprüfung zur Beurteilung und Festsetzung von Maßnah-
men zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich von erheblichen Umweltauswirkungen 
herangezogen. 

Probleme bei der Erhebung der Grundlagen haben sich bisher nicht ergeben. 

 
3.2 Monitoring – Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Die Ausführung der notwendigen Ausgleichsmaßnahmen wird durch die Gemeinde erstmalig 
ein Jahr nach Fertigstellung der baulichen Anlagen durch eine Ortsbesichtigung überprüft. 

Die Festsetzungen zur Einbindung in das Landschaftsbild (wie z.B. Maß der baulichen Nut-
zung, Höhe baulicher Anlagen, Oberflächengestaltung von Zuwegen, Stellplätzen etc.) wird 
durch die Gemeinde erstmalig bei der Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 
BauGB geprüft. Eine weitere Prüfung erfolgt durch Ortsbesichtigung nach Umsetzung der bau-
lichen Anlagen.  

 
3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan soll eine bauliche Nutzung eines Teilbe-
reichs der Ortsgemeinde ermöglichen. Geplant ist eine Lager-, Maschinenhalle. 
Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan sollen die bauplanungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Zulässigkeit dieser Nutzung geschaffen werden. Gleichwohl soll für eine, dem 
Außenbereich zuzuordnende Fläche eine nachhaltige und geordnete städtebauliche Entwick-
lung gewährleistet werden und somit dem Grundsatz, wonach der Außenbereich grundsätzlich 
von Bebauung bzw. wesensfremden Einrichtungen freizuhalten ist, Rechnung getragen wer-
den. 
Die Halle soll über das als Wohnhaus genutzte Grundstück erschlossen werden. Grünordne-
rische Maßnahmen sind in erster Linie entlang den seitlichen Grundstücksgrenzen angedacht. 
Das Erfordernis nach Eingrünung des Grundstücks ergibt sich insbesondere aus der Randlage 
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und der daraus resultierenden Fernwirkung. Die im Konzept enthaltenen ‚Grünflächendarstel-
lungen’ orientieren sich schwerpunktmäßig an den landespflegerischen Vorgaben des Fach-
beitrags. 
 
Im Rahmen der Erfassung und Bewertung erheblicher Umweltauswirkungen, die mit der Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans vorbereitet werden, haben sich bisher 
keine wesentlichen Beeinträchtigungen für die Schutzgüter ‚Boden’, ‚Wasser’ sowie ‚Land-
schaft’ herauskristallisiert.  
Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Rahmen eines Fachbeitrags Naturschutz un-
ter Anwendung von anerkannten Beurteilungsmaßstäben bewertet. 
Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung und zum Ausgleich sind: 

 Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstige Bepflanzungen, 
 
Auf die Beeinträchtigung der Schutzgüter ‚Boden’ und ‚Wasser’ kann der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan durch  

 die Festlegung von überbaubaren Flächen,  

 einer möglichst flächensparenden Bebauung unter Berücksichtigung der Nutzeran-
sprüche des Betriebs, 

 der wasserdurchlässigen Oberflächengestaltung von Zufahrten, Stellplätzen etc. 
reagieren. 
 
Um eine wirkungsvolle Einbindung der geplanten baulichen Anlage in das Landschaftsbild er-
zielen zu können, sind die im Fachbeitrag Naturschutz genannten Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen vollinhaltlich umzusetzen. Durch die Festsetzungen werden klar definierte und vonei-
nander getrennte Nutzungsbereiche geschaffen.  
 
Aus umweltrelevanten Gesichtspunkten kann bisher zusammenfassend festgehalten werden, 
dass unter Berücksichtigung und Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen eine umweltver-
trägliche Planung ermöglicht wird, durch die keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen zu erwarten sind. 
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TEXTFESTSETZUNGEN 

 

1.  Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (2) BauNVO) 

Im vorhabenbezogen Bebauungsplan ist eine Lager-, Maschinenhalle mit einer Grundfläche 
von ca. 200 m² zulässig. 
 
1.2. Maß der baulichen Nutzung 

Grundfläche 
Die Grundfläche wird entsprechend der Planung auf maximal 400 m² festgesetzt. 

 
Höhe baulicher Anlagen 
Die Höhe der baulichen Anlagen wird gemäß § 18 BauNVO (vgl. Planzeichnung) als Höchst-
grenze festgesetzt. 
 

Systemskizze

natürliches Gelände

7
,0

0
 m

 
 
Begriffsdefinitionen 
Die Höchstgrenzen der Gebäudehöhen werden wie folgt festgesetzt:  
Gebäudehöhe max. 7,00 m.  
Die Höhen werden stets zwischen dem Schnittpunkt der Außenwand und der Oberkante First 
(Gebäudehöhe) und dem jeweils zugehörigen unteren Maßbezugspunkt gemessen. 
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Als unterer Maßbezugspunkt gilt: 
das bergseitig angrenzende natürliche Gelände gemessen in Wandmitte.  

 
 
4 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. 

§ 23 (3) BauNVO) 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden entsprechend der Planzeichnung durch Bau-
grenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt. 
 

2.  Grünordnerische und landespflegerische Festsetzungen  

2.1 Vermeidungsmaßnahmen 

V1: Baubeginn im Herbst/Winter 
V2: Durchführung der Baumaßnahmen ohne längere Unterbrechungen  
V3: Erhalt aller nicht von den Baumaßnahmen betroffenen Wiesenbereiche 
V4: Nächtlicher Baustopp und eine nächtliche Betriebsruhe  
V5: Baustelle nachts nicht beleuchtet  
V6: Beschränkung der baubedingten Flächenbeanspruchung auf ein Minimum. 
V7: Vermeidung von größeren Erdmassenbewegungen sowie von Veränderungen der 

Oberflächenformen. 
V8: Vermeidung von Bauarbeiten bei anhaltender Bodennässe 
V9: Ordnungsgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen: Während der Durch-

führung der Bauarbeiten ist darauf zu achten, dass keine wassergefährdenden 
Stoffe (Öle, Treibstoffe, Fette etc.) in den Boden oder in das Grundwasser gelan-
gen. 

V10: Sorgfältige Entsorgung von Restbaustoffen. 
 

2.2 Kompensationsmaßnahmen (KM) 

Zum Ausgleich der Beeinträchtigungen wird folgende Maßnahme (KM) durchgeführt: 
 
Maßnahme 1 (KM 1): Entwicklung/Erhaltung von dichten Strauchkomplexen zur randlichen 
Eingrünung 
Zur randlichen Eingrünung ist ein Gehölzstreifen mit einer Breite von 3,0 m anzulegen.  
• Sträucher: Die Sträucher sind entsprechend des u.a. Schemas zu pflanzen; folgende 
Pflanzqualität ist zu verwenden: 10% Heister 2x verpflanzt, 150 – 175 cm ohne Ballen und 90 
% Sträucher 2x verpflanzt, 60 – 100 cm ohne Ballen zu pflanzen (siehe Pflanzliste). 
 
Maßnahme 2 (KM2): Wasserdurchlässige Befestigung von privaten Zufahrten, Verkehrs- und 
Lagerflächen  
Private Verkehrsflächen einschließlich der offenen Stellplätze sowie Zufahrten, Hofflächen 
usw. sind mit versickerungsfähigem Material zu befestigen (wie wassergebundene Decke, 
HGT-Decke (hydraulisch gebundene Tragschicht), Rasenfugenpflaster, wasserdurchlässiges 
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Pflaster (z.B. aus Einkornbeton), Rasengittersteine, Schotterrasen oder vergleichbare Materi-
alien). 
 
Maßnahme 3 (KM3): Anpflanzen von Wildobstbäumen auf einer 1883 m² großen Fläche (min-
destens 1 pro 400m² Grundstücksfläche) 
 

 Folgende Sträucher und Bäume eignen sich für die beschriebene Maßnahmen. Diese 
Auswahl dient der Orientierung und kann um Arten erweitert werden, die vergleichbare 
Qualität und Eignung haben: 

 
 Malus sylvestris - Holz-Apfel 
 Cornus mas – Kornelkirsche 
 Corylus avellana – Haselnuss 
 Prunus Avium – Vogelkirsche 
 Pyrus pyraster – Wildbirne 
 Juglans regia - Walnuss 
 Sambucus nigra - Holunder 
 Prunus spinosa - Schlehe 
 Sorbus aria- Mehlbeere 

 
Der Anteil einer Art darf 85% nicht übersteigen, der Apfelanteil muss mindestens 5% betragen. 
Die Bäume müssen nach Anpflanzung eine Stammhöhe von mindestens 1,60 m aufweisen. 
Der Baumabstand muss 10-15 Meter betragen und die Pflanzen sind gleichmäßig auf der Flä-
che zu verteilen. Die Bäume sind mit Stammhosen/ Kaninchenschutz gegen Wildverbiss zu 
schützen. Die gepflanzten Gehölze sind artgerecht zu unterhalten und ausgefallene Pflanzen 
sind zu ersetzen. 
 
Maßnahme 4 (KM4): Dauerhafter Erhalt und Pflege der feuchten Glatthaferwiese 
Erhaltung und Pflege der feuchten Glatthaferwiese. Nachfolgende Maßnahmenbeschreibung 
orientiert sich an den Empfehlungen von VAHLE (2015) und BIEDERMANN & WERKING-
RADTKE (2008): 

 Mahd: Ein- bis zweischürige Mahd (Abstand zwischen den Schnitten mind. 2 Monate), 
frühestens ab 30.06., Schnitthöhe mind. 7 cm. 

 Düngung: Verzicht auf chemisch-synthetische Stickstoffdüngung und Gülle, maximal 
schwache (<180 dt/ha) Düngung mit Festmist (Stallmist oder Stallmistkompost) 

 Pflege: Striegeln mit Wiesenegge oder Wiesenstriegel im Frühjahr 
 Beweidung: kurze Beweidung vor dem ersten Aufwuchs im Frühjahr oder nach dem 

letzten Schnitt im Herbst möglich 
 Kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (auch nicht an den in K1 gepflanzten Bäumen 
 Wo möglich Ausweitung der Fläche durch Mahdgutübertragung auf angrenzende Flä-

chen 
 
Maßnahme 5 (KM5): Dauerhafter Erhalt und Pflege des Tümpels nördlich der Planfläche 

 Bei Verlandung des Tümpels schonende Ausgrabung des Tümpels 
 Pflegerückschnitt der Gebüsche um den Tümpel im Herbst um Verbuschung zu ver-

meidenDurchführung der Maßnahmen 
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a) KM 1-5: Innerhalb eines Jahres nach Nutzungsfähigkeit der Halle 
b) Pflege und Erhalt dauerhaft, solange die Halle besteht 

 
 

3. Pflanzenlisten 

Pflanzliste/ Pflanzqualität 
Als Mindestpflanzgrößen gelten für Laubbäume ein Stammumfang von 8/10 cm in 1 m Höhe. 
Bäume sind fachgerecht zu pflanzen. Dies schließt Bodenverbesserungsmaßnahmen und an-
dere Maßnahmen gemäß DIN 18916 mit ein. Die gepflanzten Gehölze sind artgerecht zu un-
terhalten und ausgefallene Bäume sind zu ersetzen.  

 
Bäume II. Größenordnung: 
Feldahorn Acer campestre 
Hainbuche Carpinus betulus
Vogelkirsche Prunus avium 
Eberesche Sorbus aucuparia
Mehlbeere Sorbus aria 

 
Sträucher: 
Echte Felsenbirne Amelanchier ovalis
Kornelkirsche Cornus mas 
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Hasel Corylus avellana 
Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata
Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna 
Liguster Ligustrum vulgare
Gemeine Heckenkirsche (Strauch) Lonicera xylosteum 
Faulbaum Rhamnus cathaticus
Schlehe Prunus spinosa 
Feldrose Rosa arvensis
Hundsrose Rosa canina
Brombeere Rubus fruticosus 
Himbeere Rubus idaeus
Salweide Salix caprea 
Traubenholunder Sambucus racemosa
Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
Gemeiner Schneeball 
Sanddorn 

Virburnum lantana 
Hippophae rhamnoides 

Pflanzqualität Sträucher 
1 x verpfl., o.B., 3-5TR, 60-100 cm 
 

4.  Hinweise auf sonstige geltende Vorschriften 

1. Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernich-
tung und Vergeudung zu schützen. Nähere Ausführungen zum Vorgehen enthält die DIN 
18915 bzgl. des Bodenabtrags und der Oberbodenablagerung. 

2. Für die Bepflanzung der öffentlichen und privaten Flächen ist der elfte Abschnitt des Nach-
barrechtsgesetzes für Rheinland-Pfalz ‚Grenzabstände für Pflanzen‘ zu beachten. 
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3. Die vorhandenen Wasserversorgungsleitungen sind vom vorhandenen Gelände mit einer 
Überdeckung von 1,25 m verlegt. Mehr- oder Minderdeckungen von +/-0,10 m, welche 
durch die Maßnahme unumgänglich sind, werden toleriert. 

4. Bei Bepflanzungsmaßnahmen sind die Richtlinien des Merkblattes DVGW GW (M), DWA 
- M 162 und FGSV Nr. 939 (Feb. 2013) zu beachten. Bei Bäumen sind danach bei Abstän-
den von über 2,50 m von der Wasserleitung in der Regel keine Schutzmaßnahmen erfor-
derlich. In jedem Fall sollten Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich unseren Versorgungs-
anlagen in der Örtlichkeit mit dem Kreiswasserwerk abgestimmt werden. 

5. Das Kreiswasserwerk verlangt bei Leitungs- und Kanalverlegung die Einhaltung eines seit-
lichen Abstandes von 1,00 m von Hauptversorgungsleitungen. Sofern dieses Maß aus be-
sonderen Gründen nicht eingehalten werden kann, ist in jedem Fall die Leitungsführung in 
der Örtlichkeit abzustimmen. 

6. Vor Baubeginn müssen örtliche Einweisungen durch Mitarbeiter des Werks erfolgen. Zu-
ständig sind die Bezirksleiter des Kreiswasserwerks.  

7. Einer Nutzung von Oberflächen- Brauchwasser im Haushalt zum Waschmaschine wird 
nicht zugestimmt. Soweit dennoch Brauchwasser zur Toilettenspülung verwendet werden 
soll, bedarf die Anlage der Genehmigung durch das Gesundheitsamt. Des Weiteren sind 
die technischen Bestimmungen der DIN 1988 zu beachten. (Vergleiche hierzu Veröffentli-
chung des Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes 
(Bundesgesundheitsblatt 1993, Heft 11, Seite 488) sowie der bga-Pressedienst (BI-A 
507/92). 

8. Soweit die Ver- und Entsorgungsleitungen (Fernleitung/Ortsnetz) nicht in einer öffentlichen 
Verkehrsfläche liegen, muss eine Sicherung dieser Anlagen durch Eintragung einer 
Dienstbarkeit zu Gunsten des Wasserversorgers oder des Abwasserbeseitigungspflichti-
gen gewährleistet werden. Dies gilt auch für nachträgliche Veränderungen in Bezug auf 
die öffentl. Widmung der Leitungstrassen. 

9. Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 
4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für Neubauvorhaben werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. 

10. Beim Umgang mit Boden ist das einschlägige Bodenschutzrecht, insbesondere die Bun-
desbodenschutzverordnung, das Abfallrecht und die DIN 19732 zu beachten. 

11. Im Rahmen der Durchführung von Baumaßnahmen können archäologische Funde zu 
Tage treten. Diese unterliegen der Meldepflicht der §§ 16 bis 21 Denkmalschutz- und  
-pflegegesetz und sind beim Landesamt für Denkmalpflege zu melden. 
Es wird auf die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht hingewiesen (§16-20 DSchG 
RLP) und darum gebeten, den Beginn von Erdarbeiten rechtzeitig (2 Wochen vorher) mit 
der Generaldirektion Kulturelles Erbe abzustimmen. 
Der Hinweis zum geplanten Termin von Erdarbeiten unter Angabe von oben genanntem 
Aktenzeichen, der Gemarkung sowie Flur- und Parzellennummer ist zu richten an 0261-
66753000 oder landesarchaeologie-koblenz@gdke.rlp.de. 

12. Sämtliche Leitungen im Plangebiet sind erdzuverkabeln. 
13. Kraneinsatz 

Sollte für die Errichtung der Gebäude/ Anlagen der Einsatz eines Baukrans notwendig 
werden, ist hierfür gemäß § 15 i.V.m. § 12 LuftVG die Genehmigung der militärischen 
Luftfahrtbehörde erforderlich. 

14. Bei der Planung und Ausführung sind die Vorgaben der Bundes-Bodenschutz-und Altlas-
tenverordnung (BBodSchV), die DIN 19731 und ergänzend hierzu die ALEX Merk-und In-
formationsblätter. des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht zu beachten, 
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insbesondere das ALEX-Infoblatt 28: Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB -
Leitfaden für die Praxis der Bodenschutzbehörden in der Bauleitplanung. (im Internet un-
ter: http://mwkel.rlp.de/fileadmin/mwkel/Abteilung_5/Bodenschutz/ALEX/ALEX_lnformati-
onsblatt_28_2 009_Stand_05.2011.pdf).  

15. Sofern bei den Baumaßnahmen Überschuss-Böden anfallen, ist der Genehmigungsbe-
hörde ein Entsorgungskonzept vorzulegen.  

16. Sollten bei zukünftigen Bauvorhaben Indizien für Bergbau erkannt werden, so wird die Ein-
beziehung eines Baugrundberaters bzw. Geotechnikers zu einer objektbezogenen Bau-
grunduntersuchung empfohlen. 
 

 

 
Büchel, den  
 
gez. Pfitzner       DS 
(Tino Pfitzner, Ortsbürgermeister) 
 


